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Statuten⸗Entwurf
zur

Gründung
einer

allgemeinen

Studentenschart
in

Gießen .

Bweck der zu gründenden allgemeinen Studentenſchaft iſt :
Gemeinſames Handeln in ſtudentiſchen Angelegenheiten herbeizuführen
durch eine ſolche Regelung der ſtudentiſchen Verhältniſſe , daß auf Grund
der Anerkennung gleicher Berechtigung aller Studirenden jedem Einzelnen
Gelegenheit gegeben wird , ſich bei allgemeinen Angelegenheiten zu betheiligen ,

§. 2 .

Zur Erreichung dieſes Zwecks bilden ſämmtliche Mitglieder einzelne
freie Abtheilungen behufs der Berathung und Beſchlußnahme . Zur
Vermittelung gemeinſamen Beſprechens und Handelns ſetzen ſie einen
Ausſchuß , beſtehend aus den Abgeordneten der einzelnen Abtheilungen , und
zur Sichernng der Ehre der Einzelnen ſowie der Geſammtheit , ein die

öffentliche Meinung repräſentirendes Ehrengericht nieder .
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Mitglied der allgemeinen Studentenſchaft iſt jeder Studirende der

hieſigen Hochſchule, welcher durch Unterſchrift dieſer Statuten ſeinen Bei⸗

tritt erklärt hat . Er bleibt dies bis zur Zurücknahme ſeiner Unterſchrift

oder bis zu ſeiner Ausſchließung⸗

§. 4 .

Eine Gemeinſamkeit des Handelns kann nur inſoweit erzielt werden ,

als dadurch die freie Bewegung des Einzelnen nicht beeinträchtigt wird .

Beſchlüſſe , inſofern ſie nicht Abänderungen oder Zuſätze zu den Statuten

betreffen , können daher nur für diejenigen bindend ſein , welche ihre

Zuſtimmung gegeben haben .
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Abänderungen oder Zuſätze zu den Statuten können nur dann

ſtattfinden , wenn die abſolute Majorität ſämmtlicher Mitglieder ſich dafür

erklärt .

H. G.

Die einzelnen Abtheilungen werden durch freies Zuſammentreten

von mindeſtens zehn Mitgliedern gebildet , welche je einen Abgeordneten

in den Ausſchuß wählen .

§. 7 .

Innerhalb der erſten vierzehn Tage nach dem Schluſſe der Imma⸗

trikulationswoche treten die einzeluen Abgeordneten der bis dahin beſtehen⸗

den Abtheilungen als Ausſchuß zuſammen , denen ſich die Abgeordneten

ſpäter gebildeter ſofort anſchließen . Bis zum Zuſammentritt des neuen

Ausſchuſſes bleibt der Ausſchuß des vorhergehenden Semeſters in Thätigkeit .

§. S .

usſchuß wählt aus ſeiner Mitte einen Praͤſidenten , der ſowohl
Der ?

die Sitzungen des Ausſchuſſes , als auch die Verſammlungen der vereinigten



Abtheilungen leitet , ſowie einen Seeretär , welcher die Protokolle und

ſonſtigen Schriftlichkeiten zu beſorgen hat .

§. 9 .

Jeder Antrag iſt vor den Ausſchuß zu bringen . Der Präſident

überweiſt denſelben durch die einzelnen Abgeordneten in beſtimmter ſchrift⸗

licher Abfaſſung zur Berathung und Beſchlußnahme an die Abtheilungen

Das aus der Abſtimmung der einzelnen⸗ Mitglieder ſich ergebende Reſultat

wird von dem Ausſchuſſe zur Kenntniß der Abtheilungen gebracht ,

§. 10 .

Halten zwanzig Mitglieder die Berathung und Abſtimmung eines
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Antrags in der Verſammlung aller Abtheilungen für paſſender , ſo iſt eine

ſolche auf ihren Antrag zu berufen .

§. 11 .

Beſchwerden gegen den Ausſchuß werden von einer Commiſſton

beurtheilt ,in welche jede Abtheilung ein Mitglied wählt .

§. 12 .

Zur Beſtreitung unvermeidlicher Verwaltungskoſten verpflichten ſich

die Mitglieder am Anfang des Semeſters durch Namensunterſchrift zur

Entrichtung eines Beitrags , den Jeder ſelbſt zu beſtimmen und über deſſen

Verwendung der Ausſchuß Rechenſchaft abzulegen hat

§. 13 .

Das Ehrengericht iſt eine durch ſummariſche Wahl gebildete Behoͤrde

der allgemeinen Studentenſchaft , welche als Repräſentation der öffentlichen

Meinung auf Anrufen über Ehrenſachen ein Urtheil abzugeben , und gegen

diejenigen Vergehen , welche die Ehre der Allgemeinheit verlezen , Strafe

zu verhängen hat .



§. 14 .

Das Ehrengericht gibt nur dann ein Urtheil ab , wenn Kläger und

Angeklagter ſeine Competenz anerkennen ,

§. 15 .

Jedes Mitglied der allgemeinen Studentenſchaft iſt verpflichtet als

Zenge oder Beklagter den Vorladungen des Ehrengerichts nachzufommen ,

Die näheren Beſtimmungen über die inneren Einrichtungen und

den Geſchäftsgang der Abtheilungen , des Ausſchuſſes und des Ehrengerichts

ſind in der Geſchäͤftsordnung enthalten .
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§. I .

Jweck der zu gründenden allgemeinen Studentenſchaft iſt :

Gemeinſames Handeln in ſtudentiſchen Angelegenheiten herbeizuführen

durch eine ſolche Regelung der ſtudentiſchen Verhältniſſe , daß auf Grund

der Anerkennung gleicher Berechtigung aller Studirenden jedem Einzelnen

Gelegenheit gegeben wird , ſich bei allgemeinen Angelegenheiten zu betheiligen,

öffentliche Meinung repräſentirendes Ehrengericht nieder .
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